
Velo-Sport-Club Euregio  

Satzung 

 
 
 
 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen „Velo-Sport-Club Euregio“ , als  Abkürzung VSC Euregio  
und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung lautet der Name 
des Vereins „Velo-Sport-Club Euregio e. V.“. 
Er hat seinen Sitz in Übach-Palenberg. 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
 
 
§2 Zweck 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Radsports, insbesondere im 
Jugendbereich sowie der damit verbundenen körperlichen Ertüchtigung.  
Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen 
und Leistungen verwirklicht. 
 
 
 
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Alle Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. 
Der Verein ist parteipolitisch, konfessionell und religiös neutral. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des 
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 
Näheres regelt die Finanzordnung. 
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§4 Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Eine Mitgliedschaft eines 
Jugendlichen unter 16 Jahren ist nur mit gleichzeitigem Eintritt eines gesetzlichen 
Vertreters möglich. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der Eltern. 
Stimmberechtigt sind Mitglieder ab einem Alter von 16 Jahren. 
Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung 
des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen. 
Passive Mitglieder dürfen die Vereinsangebote nur eingeschränkt nutzen. 
 
 
 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet: 
- durch Austritt 
- durch Ausschluss 
- durch Tod 
1. Der Austritt ist schriftlich bis zu 4 Wochen vor Ende eines Quartals gegenüber dem 
Vorstand zu erklären. 
2. Ein Ausschluss kann erfolgen: 
- wenn ein Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommt 
- bei grobem oder wiederholtem Vergehen gegen die Satzung oder die Sportordnung 
des jeweiligen Fachverbandes 
- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben 
unsportlichen Verhaltens 
- wenn ein Mitglied den Verein schädigt oder zu schädigen versucht. 
Der Ausschluss erfolgt auf begründeten Antrag eines Mitgliedes durch den 
Vorstand und wird dem betroffenen Mitglied schriftlich unter Angabe der Gründe 
mitgeteilt. 
Gegen den Ausschluss besteht das Recht des Einspruchs. 
Er ist spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe schriftlich beim Vorstand 
einzulegen. 
Mit dem Austritt aus dem Verein oder dem Verlust der Mitgliedschaft erlöschen 
sämtliche aus der Mitgliedschaft entspringenden Rechte. Die Beitragspflicht erlischt 
mit Beendigung des laufenden Quartals. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein 
zurückzugeben oder wertmäßig abzugelten. 
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch ausstehender Beiträge o.ä. 
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Gegen den Ausschluss besteht das Recht des Einspruchs. 
Er ist spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe schriftlich beim Vorstand 
einzulegen. 
Mit dem Austritt aus dem Verein oder dem Verlust der Mitgliedschaft erlöschen 
sämtliche aus der Mitgliedschaft entspringenden Rechte. Die Beitragspflicht erlischt 
mit Beendigung des laufenden Quartals. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein 
zurückzugeben oder wertmäßig abzugelten. 
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch ausstehender Beiträge o.ä. 
 
 
 
 
§6 Mitgliedbeiträge 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und 
Fälligkeit werden vom Vorstand festgelegt. 
Ferner ist der Verein berechtigt, Rücklastschriftgebühren in Rechnung zu stellen. 
Rückständige Beiträge und Gebühren können nach vorangegangenem 
Mahnverfahren auf dem Rechtsweg eingetrieben werden. Dadurch entstehende 
Kosten sind zusätzlich zu zahlen.  
Bei Neueintritt sind Beträge zu Beginn der Mitgliedschaft fällig. 
Über Ausnahmen zu diesen Regelungen entscheidet in Einzelfällen der Vorstand. 
Näheres regelt die Beitragsordnung. 
 
 
 
§7 Haftung 
Der Verein haftet nicht für Schäden und Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung 
des Sports, bei Benutzung von Anlagen, Einrichtungen oder Geräten des Vereins oder 
bei Vereinsveranstaltungen bzw. bei einer sonst für den Verein erfolgten Tätigkeit 
erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch bestehende 
Versicherungen gedeckt sind. 
§ 276 Abs. 2 BGB bleibt unberührt. 
 
 
 
 
§8 Organe des Vereins 
Vereinsorgane sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
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§ 9 Mitgliederversammlung 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins ist im ersten Halbjahr 
eines Kalenderjahres einzuberufen. Jede Mitgliederversammlung wird von einem 
Mitglied des Vorstands oder von einem Mitglied, das durch den Vorstand beauftragt 
wurde, geleitet. 
 
 
2. Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch schriftliche 
Einladung mindestens vier Wochen vor dem Versammlungstermin durch den 
Vorstand. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung 
bekannt zu geben. 
 
 
3. Anträge zur Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung um weitere 
Beschlussfassungspunkte können von allen stimmberechtigten Mitgliedern gestellt 
werden. Die Anträge sind zu begründen und müssen dem 1.Vorsitzenden spätestens 
zwei Wochen vor dem Versammlungstermin schriftlich unter Angabe des Namens 
zugehen. Verspätet eingegangene Anträge können nicht berücksichtigt werden. 
 
 
4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand jederzeit 
einberufen werden. Sie muss einberufen werden, wenn dies von 
einem Drittel der Mitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe beim Vorstand 
beantragt wird. 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung hat dann innerhalb von 3 Monaten zu 
erfolgen. In der Einladung müssen alle Gründe, die seitens der Mitglieder für die 
Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung genannt worden sind, 
in ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben werden. 
 
 
5. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer 
b) Entlastung des Vorstandes 
c) Wahl und Abwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
d) Beschlussfassung über eingegangene Anträge 
e) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins 
 
 
 
6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 
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7. Sie entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Kann über einen Antrag keine Mehrheit 
erzielt werden, so gilt er als abgelehnt. 
Änderungen der Satzung oder des Satzungszwecks können nur mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Eine geheime Abstimmung ist 
durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der anwesenden Stimmberechtigten 
verlangt wird. 
 
 
8. Jedes Mitglied ist mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der 
Mitgliederversammlung stimmberechtigt. Wählbar ist es mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres 
Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht 
übertragbar. 
 
 
9. Über Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu fertigen, das vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
 
 
 
 
§10 Vorstand 
Der Vorstand besteht im Sinne des §26 BGB aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem 
Kassenwart.  
Der Verein wird jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstands vertreten. 
Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich 
wahr. 
 
 
§11 Aufgaben des Vorstands 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereis zuständig, soweit sie nicht 
einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen 
insbesondere 
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung , sowie Aufstellung der 
Tagesordnung, 
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des 
Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung, 
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern. 
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§12 Wahl des Vorstandes  
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder 
können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstandes werden für 
die Zeit von 2 Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
 
 
 
 
§13 Vorstandssitzungen 
Der Vorstand beschließt in Sitzungen die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen 
wurden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.  
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder anwesend sind. 
Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 
 
 
 
 
§14 Kassenprüfer 
Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung 
gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten auf der 
Jahreshauptversammlung Bericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 
Die Amtszeit beträgt 2 Jahre, wobei jeweils einer der beiden im geraden- und der 
zweite im ungeraden Kalenderjahr gewählt wird. 
 
 
 
§15 Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Voraussetzung ist, dass 4/5 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
zustimmen. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein 
Vermögen der Stadt Übach-Palenberg mit der Zweckbestimmung, dass dieses 
Vermögen zu gemeinnützigen Zwecken unmittelbar und ausschließlich zur Förderung 
des Sport verwendet werden darf. 
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Die Satzung wurde von der Gründerversammlung am                     beschlossen. 
Hierfür zeichnen als Gründungsmitglieder: 
 


